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Richtlinien
tiber die Entrichtung der Postgebiihren und den hieriiber zu flihrenden rechnungsmaBigen
Nachweis vom 8. November 1957

RdErl. d. Finanzministers v. 8. 11. 1957 — I B Tgb.Nr. 22 814/57 ")

Der Bundesminister der Finanzen hat mit Erl. v. 4. 6. 1957 Il A/5 — A 1140 — 15/57a — ,Richtlinien
Uber die Entrichtung der Postgebihren und den hiertiber zu fiihrenden rechnungsmaBigen
Nachweis" fir die Bundesbehérden im MinBIFin. 1957 S. 566 ff bekanntgegeben. Auf Anregung
des Bundesministers der Finanzen und nach Anhdrung und mit Zustimmung der obersten Lan-
desbehdrden bitte ich aus Griinden der Einheitlichkeit in der 6ffentlichen Verwaltung auch inner-
halb der Landesverwaltung nach diesen Richtlinien zu verfahren. Sie werden nachstehend mit
den notwendigen Anderungen — insbesondere hinsichtlich der zu verwendenden Vordrucke —
bekanntgegeben.
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In diesen fur alle Verwaltungen geltenden Richtlinien konnten die in verschiedenen Verwaltungs-
bereichen vorliegenden besonderen Verhaltnisse nicht im einzelnen berlcksichtigt werden. Ich
habe jedoch keine Bedenken, daB die obersten Landesbehdrden diese Richtlinien erforderli-
chenfalls fur ihren Bereich durch besondere Anordnungen entsprechend erganzen.

Bis zur Regelung der gemeinsamen Beschaffung kénnen 'l—a die Vordrucke nach Muster | bis 3
von der Bundesdruckerei bezogen und mit den notwendigen Anderungen oder Ergdnzungen
verwendet werden.

Richtlinien

Uber die Entrichtung der Postgebiihren und den hieriiber zu fahrenden rechnungsmaBigen
Nachweis vom 8. November 1957 I.Art der Entrichtung

Die Postgebuihren kdnnen entrichtet werden d) durch Postwertzeichen,

b) nach den Postgebihren-Stundungsverfahren,

c) mittels Absenderfreistempler,

. d) mittels Barfreimachung (z. B. Postfreistempler, Barzahlung bei Einlieferung von Paketen u.
a).

il.Freimachungsverfahren und weis
rechnungsmaBiger Nach-
Postwertzeichen

a) Beschaffung

Postwertzeichen sind durch die Dienststelle zu beschaffen, die sie verwendet. Flir die Auszah-

lungsanordnungen sind die in den einzelnen Verwaltungsbereichen jeweils vorgesehenen Vor-

drucke fur formliche Kassenanweisungen — siehe § 49 RRO — zu verwenden. Diese Vordrucke
sind durch folgende Vermerke zu erganzen:

.Bescheinigung des Postamtes:
Die Postwertzeichen im Gesamtbetrag von

................................ DM ........ Pf wurden heute geliefert.

Postamt (Stempel)*

.Bescheinigung des Postwertzeichenverwalters: Die gelieferten Postwertzeichen" im Gesamt-
wert

VON ettt et eeennes DM ........ Pf wurden heute im
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Postwertzeichenbuch vereinnahmt.
den

19

(Name und Amtsbezeichnung)"
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Es kann auch das Muster der Auszahlungsanordnung uber die Beschaffung von Postwertzei-
chen, RO-Vordruck Nr. 202 der PreuB. Rechnungsordnung verwendet werden. Dieser Vordruck
ist jedoch nach dem heutigen Stand (statt Portodienstmarken bzw. Dienstmarken = Postwertzei-
chen, statt Portobuch = Postwertzeichen-buchi statt RM= DM, statt Rpf = Pf usw.) zu berichti-
gen. Soweit vorhanden, kann auch das Muster 2

— Auszahlungsanordnung uber Einzelhaushaltsausgaben — nach dem ErlaB des Bundesminis-
ters der Finanzen vom 21. 4. 1955 — MinBIFin 1955 S. 314 — verwendet werden. Auch auf die-
sem Vordruck sind auf der Vorderseite die vorstehend angegebenen .Bescheinigung des Post-
amtes" und .Bescheinigung des Postwertzeichenverwalters" aufzunehmen. Befinden sich die
beschaffende Dienststelle und die zahlende Kasse (Zahlstelle) an demselben Ort, dann sollen die
bendtigten Postwertzeichen mdglichst nicht bar, sondern mit Verrechnungsscheck oder Post-
scheckilberweisung an das Postamt gezahlt werden. Die Kasse hat die Auszahlungsanordnung
und den Verrechnungsscheck usw. dem mit dem Postwertzeichenankauf beauftragten Beamten
(Angestellten) gegen Zwischenquittung auszuhandigen, der die Auszahlungsanordnung dem
Postbeamten zur Vollziehung der Bescheinigung Uber die Lieferung vorlegt. Nach Ubergabe der
Postwertzeichen an den Beamten (Angestellten), der sie verwaltet

— Postwertzeichen-Verwalter (s. lll. 1) —, vermerkt dieser auf der Auszahlungsanordnung die
Vereinnahmung im Postwertzeichenbuch (Il. I.d). AnschlieBend ist die Auszahlungsanordnung an
die Kasse gegen Aushandigung der Zwischenquittung zurtickzugeben.

Befinden sich die beschaffende Dienststelle und die zahlende Kasse (Zahlstelle) nicht an dem-
selben Ort, so hat die Kasse den zur Beschaffung der Postwertzeichen erforderlichen Betrag an
die Dienststelle zu Uberweisen, die dann sinngemaB nach den Bestimmungen in Absatz | zu ver-
fahren hat. Die Bescheinigungen nach Absatz | sind hierbei getrennt von der Auszahlungsanord-
nung einzuholen und der Kasse zur Erganzung der Rechnungsbelege sofort zuzuleiten.

b) Umtausch unbrauchbar gewordener Postwertzeichen Postwertzeichen, die unbrauchbar ge-
worden sind oder auf unbrauchbar gewordenen Briefumschlagen, Postkarten, Paketkarten usw.
aufgeklebt waren, sind zu sammeln und monatlich beim Postamt gegen Entrichtung der jeweili-
gen Gebihr umzutauschen (Buchung s. Nr. | d).

c) Verwendung Wertzeichen
eingesandter Post-

Ais Ruckporto eingehende Postwertzeichen sind dem Postwertzeichenverwalter gegen Emp-
fangsbescheinigung auf dem eingegangenen Schrift-
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stiick zu Gbergeben. Dieser hat die fibergebenen Postwertzeichen im Postwertzeichenbuch bei
den Zugangen zu buchen.

d) Postwertzeichenbuch

Der Postwertzeichenverwalter hat ein Postwert-zeidienbuch jeweils flir ein Rechnungsjahr nach
Muster | zu fuhren. § 74 RKO findet sinrngemaB Anwendung.

Als Postwertzeichenbuch kann auch der RO-Vordruck Nr. 203 der PreuB. Rechnungsordnung
unter entsprechender Ergidnzung bzw. Andeiung verwendet werden.

Uberschiisse an Postwertzeichen sind auf den Seiten 2 und 3 als Zugange zu buchen; Fehlbe-
trage sind vom Verwalter sofort zu ersetzen. Die Umtauschgebihr fir zuriickgegebene un-
brauchbare Postwertzeichen (Nr. | b) ist im Postwertzeichenbuch bei' den Zugangen rot abzu-
setzen.

Das am Ende des Rechnungsjahres ¢ abzuschlieBende Postwertzeichenbuch e ist zur Rech-
nungsprifung nur auf Anforderung vorzulegen (siehe aber Abschnitt Il Nr. 4).

e) Dienststellen mit geringem Postverkehr kdnnen statt des Postwertzeichenbuches einen Post-
wertzeichennachweis nach Muster 2 fiihren. Die Bestimmungen Uber die Fihrung des Postwert-
zeichenbuches gelten entsprechend.

f) Forderungsnachweise Uiber die von Bediensteten im dienstlichen Interesse'bezahlten Postge-
bldhren sind von diesen mit der Bescheinigung zu versehen, daB die Sendungen ausschlieBlich
im dienstlichen Interesse versandt und daB die Betrage in der angeforderten Hohe ausgelegt
worden sind.

Postgebihren fur Dienstsendungen, die auf Dienstreisen ausgelegt worden sind, sind dagegen
in den Reisekostenrechnungen als Nebenkosten anzufordern (Nr. 29 ABzRKG).

2. Das Postgebuhrenstundungsverfahren

. Postgebihren fir Dienstsendungen kénnen auf Antrag vor» der Post gestundet werden. Das-
selbe gilt fir Sendungen, die mit einer Nachgebuhr beiastet sind, wenn die Dienststelle ihre Post
beim Postamt abholt. Der Stundungsantrag ist an das fur den Sitz der Dienststelle zustandige
Postamt zu richten.

Fir die gestundeten Postgebuhren ist von der Dienststelle ein Stimdungsgerjenblich nach Mus-
ter 3 zu flihren, in das die jeweils beim Postamt einzuliefernden Postsendungen nach Stlickzahl
und Art einzutragen sind. Es ist bei jeder Posteinlieferung dem Postbeamten vorzulegen. Die
Spalten I—3 hat die absendende Dienststelle auszufiillen, wahrend der Postbeamte auf Grund
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dieser Eintragung den Gebihrenbetrag in der Spalte 4 in einer Summe eintragt, flr diesen Betrag
Postwertzeichen an den Einlieferer abgibt und in Spalte 5 durch Tagesstempel und Unterschrift
bescheinigt, daB Postwertzeichen in dieser H6he abgegeben worden sind. Diese sind sogleich
vom Einlieferer selbst aufzukleben. Unmittelbar anschlieBend sind die freigemachten Sendungen
einzuliefern.

Fir gestundete Postgebiihren ist eine Stundungsgebihr zu entrichten, die fir jede volle oder an-
gebrochene DM monatlich 2 Pf, mindestens jedoch monatlich |,— DM betragt, liber die gestun-
deten Betrage ist monatlich abzurechnen. Zu diesem Zweck ist im Stundungsgegenbuch am Mo-
natsende die Spalte 4 aufzurechnen. Aus der Summe der Spalte 4 ist die Stundungsgebuhr zu
berechnen. Der Gesamtbetrag (Spalte 4 + Stundungsgeblihr) ist bis zum 10. des nachfolgenden
Monats an das Postamt zu zahlen.

Die Bestimmungen der Nr. | a) gelten hierbei sinngemas.
3. Absenderfrei stempler
Far diejenigen Dienstsfellen, die einen Absender-freistempler benutzen, gilt folgendes:

a) Uber die Entrichtung der Gebiihren fiihrt die Post Nachweise (.Gebiihrennachweis fiir den Ab-
senderfreistempler bzw. Nachweis der Wert”" karten fir Absenderfreistempler"). Bei den Dienst-
stellen sind die von der Deutschen Bundespost zu beziehenden Nachweise zu fihren.

b) Die freigestempelten gewdhnlichen Briefsendungen mit Ausnahme der Packchen sind —
gleichmaBig mit der Aufschrift nach oben zusammengelegt und gebiindelt — beim Postamt ein-
zuliefern.

StraBenbriefkasten dirfen nur in dringenden Ausnahmefallen zur Einlieferung freigestempelter
Briefsendungen benutzt werden. In diesen Ausnahmefallen sind die Sendungen in rote Sammel-
umschlage zu legen, die in groBen Buchstaben am oberen Rand den Vermerk .Sofort zu 6ffnen”
und schrag laufend von der unteren linken nach der oberen rechten Ecke des Umschlages das
Wort .Absenderfreistempler" tragen mussen.

c) Gebuhren fir nicht abgesandte, aber bereits freigestempelte Sendungen werden auf Antrag
von der Post erstattet, wenn der im Stempelabdruck angegebene Tag zur Zeit des Antrags nicht
langer als 4 Werktage zurlickliegt. Die Briefumschlage sind dem Antrag beizufligen. Fir die An-
trage ist ein vom Postamt zu beziehender monatlicher Erstattungsnachweis (Pendelliste) zu ver-
wenden. Der Erstattungsnadv weis wird nach Anerkenntnis durch die Post zuriickgegeben. Die
Belege werden vom Postamt entnommen.

Der Erstattungsnachweis ist am 25. des laufenden Monats dem zustédndigen Postamt aufgerech-
net zu Ubergeben, das ihn prift und den Gesamtbetrag erstattet.

Der Endbetrag des Nachweises ist dem zustandigen Buro mitzuteilen, das der zustandigen Kas-
se (Zahlstelle) entsprechende Annahmeanordnung erteilt (Rotabsetzen von der Ausgabe bei Tit.
203).

4. Barfreimachung
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Fir die Barfreimachung der Postsendungen bei der Post wird dem Postwertzeichenverwalter er-
forderlichenfalls ein HandvorschuBB gewahrt. Fir die Verwaltung und Abrechnung dieser Vor-
schisse gilt — soweit in den einzelnen Verwaltungsbereichen nicht besondere Anordnungen be-
stehen — Abschnitt | Ziffer 1. der Anlage 9 zur PreuB. Kassenordnung und der ErlaB des
PreuB.Fin.Min. vom 23. Oktober 1934 — FinMinBI. Teill Seite 119.

5. Erstattung von Postgebulhren

Zur Forderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wird fir zweckmaBig gehalten mit dem Post-
amt zu vereinbaren, daB alle den Dienststellen zu erstattenden Betrage z. B.

Erstattung der Zustellgebiihr und der Gebihr flr die Riicksendung von Zustellungsurkunden,
wenn eine Postsendung mit Zustellungsurkuri-den nicht zugestellt werden kann oder Gebuhren
fir nidit abgesandte, aber bereits freigestempelte Sendungen (siehe unter Abschri. Il Ziffer 3c)
usw.

auf das Postscheckkonto der zustandigen Amtskasse Uberwiesen werden.
[ll. SchluBbestimmungen

1. Der Dienststellenleiter hat zum Verwalter der Postwertzeichen, des Absenderfreistemplers und
des Handvorschusses einen zuverlassigen Bediensteten zu bestimmen, dessen wirtschaftliche
Verhaltnisse geordnet sind (Postwertzeichenverwalter). Die Bestande des
Postwertzeichenverwalters .sind in die Kassenpriifungen einzubeziehen.

2. Die .Postwertzeichen, der Absenderfreistempler, der HandvorschuB3 sowie die dazugehdorigen
Schlis-

8. Erganzung — SMBI. NW. — (Stand 31. 12. 1960)
8.11.57(2)
sei, Geblhrennachweise, Wertkarten usw. sind sicher aufzubewahren.

3. Private Postsendungen dirfen weder mit dem Absenderfreistempler noch durch Aufkleben
von Postwertzeichen aus Dienstbestanden freigemacht werden.

4. Nach Ablauf eines jeden Rechnungsjahres ist eine Aufstellung zu fertigen, aus der hervorgeht

a) der Geldbetrag der aus dem Vorjahr Gbernommenen Postgeblihrenwerte (Postwertzeichen,
Auffillungen des Freistemplerkontrollzahlers, Wertkarten flr Absenderfreistempler),

b) die Gesamtausgabe an Postgebiihren im abgelaufenen Rechnungsjahr,

c) die Summe von a) und b),

d) der Betrag der im abgelaufenen Rechnungsjahr angefallenen Postgebihren,
e) der Geldbetrag der ins folgende Rechnungsjahr
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zu Ubernehmenden Gebuhrenwerte. Die Aufstellung ist sachlich und rechnerisch festzustellen
und der rechnunglegenden Amtskasse spatestens zu dem fir den JahresabschluB bestimmten
Termin zu Ubersenden. Die Amtskasse hat die Aufstellung als Prufungsunterlage dem Titelbuch-
teil beizufligen, in dem die Ausgaben flr Postgeblihren nachgewiesen sind.

5. Alle auf dem Postwege zu versendenden Dienstsachen sind freigemacht zu versenden.
6. Einsparung von Postgeblhren

In vielen Fallen werden sich Eingaben usw., soweit dem billigerweise zu berlicksichtigende Inter-
essen des Adressanten nicht entgegenstehen, durch Verwendung von Postkarten anstatt durch
einen Brief beantworten lassen.

Ich bitte, von dieser Moglichkeit im Interesse der Portoersparnis in weitgehendem Umfang Ge-
brauch zu machen.

Gedruckte Abgabebescheide und dhnliches kénnen als Drucksache versandt werden, wenn
nicht mehr als funf Worter in den Text handschriftlich oder mit Schreibmaschine eingefiigt wor-
den sind. Angebote fir Waren und Auftrage, die nicht angefordert sind, sollen nicht beantwortet
werden, wenn weder an einer Auftragserteilung noch an der Kenntnis der Preise oder der Bedin-
gungen ein Interesse besteht, es sei denn, daB im Einzelfall eine Antwort erforderlich erscheint;
unverlangt eingegangene Muster und Warenproben sind im allgemeinen nicht zurickzusenden.
Sofern jedoch die Riicksendung geboten erscheint und verhaltnismaBig hohe Postgeblihren ver-
ursachen wirde, wird die Sendung dem Einsender mit schriftlicher Nachricht zur Verfligung zu
stellen sein.

Angebote und Sendungen, denen Postwertzeichen, Freiumschldge oder sonstige ausreichend
freigemachte Verpackung fir die Ricksendung beiliegen, sollen im allgemeinen beantwortet
oder zuriickgesandt werden.

6300

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 7/8



Anlagen

Anlage 1 (Anlage01)
URL zur Anlage [Anlage01]

Anlage 2 (Anlage02)
URL zur Anlage [Anlage02]

Anlage 3 (Anlage03)
URL zur Anlage [Anlage03]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1649-1297-smbl_6300_19571108_a_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1649-1298-smbl_6300_19571108_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1649-1299-smbl_6300_19571108_a_anlage3.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien über die Entrichtung der Postgebühren und den hierüber zu führenden rechnungsmäßigen Nachweis vom 8. November 1957 RdErl. d. Finanzministers v. 8. 11. 1957 — I B l Tgb.Nr. 22 814/57 ¹) 
	Anlagen


